
Ein Vater ist verärgert. Er be-
schwerte sichbeiderSchule sei-
nesKindes,dannbeimkantona-
len Erziehungsdepartement
und schliesslich bei der Om-
budsstelle. Der Grund: die An-
meldepraxis für den Religions-
unterrichtandenBaslerPrimar-
schulen.

Sein Kind wurde mit dem
Schuleintritt automatisch für
den Religionsunterricht ange-
meldet, obwohl es keiner an-
erkannten Religionsgemein-
schaft angehört und der Unter-
richt freiwillig ist. Dabei sehe
das Gesetz das Gegenteil vor,
sagt der Vater: Die Erziehungs-
berechtigten müssten ihre Kin-
der an- und nicht abmelden.
Was Basel-Stadt tue, sei somit
nicht korrekt.UnddiePraxis er-
wecke den Eindruck, dass «Re-
li» halt doch obligatorisch sei.
DerVater sagt zur bz: «Ausmei-
nerSicht sollte seitensderSchu-
le deutlicher kommuniziert
werden, dass der kirchliche Re-
ligionsunterricht freiwillig ist.»

Tatsächlich gilt an den Bas-
ler Primarschulen das Abmel-
deprinzip. So steht es auch im
Brief, den alle Eltern von Erst-
klässlerinnen und Erstklässlern
erhalten.DieAbsender:DieAb-
teilung Volksschulen und die
beiden Landeskirchen des
Stadtkantons. Sie klären die Er-
ziehungsberechtigten darüber
auf, beim ökumenisch ausge-
richteten Religionsunterricht
handele es sich umein «freiwil-
liges Angebot», zu dem alle
Schülerinnen und Schüler «ein-
geladen» seien. Wer wünsche,
dass sein Kind die Ersatzange-
bote inAnspruchnehme,müsse
aktivwerden: «Dazu genügt ein
einfachesSchreiben,dasSieder
Klassenlehrperson abgeben.»

Schulen kennen
Zugehörigkeit nichtmehr
Der Vater zitiert in einem Be-
schwerdebrief an die Schullei-
tung die Ordnung für den Reli-
gionsunterricht. Im Absatz 1 des
Paragrafen 4 heisst es: «Schüle-
rinnen und Schüler unter 16 Jah-
ren, die den Kirchen angehören,
gelten für den Religionsunter-
richtderKirchenalsangemeldet.
Abmeldungen sind von den Er-

ziehungsberechtigten an die Re-
ligionslehrerin beziehungsweise
den Religionslehrer zu richten.»
Im Umkehrschluss, folgert der
Vater, müsse für die Konfes-
sionslosen gelten, dass ihre Kin-
der nicht angemeldet seien.

MitdiesemVorgehenhätten
dieSchulen jedocheinProblem,
wie die Medienstelle des Erzie-
hungsdepartements mitteilt:

«Die Religionszugehörigkeit
wird gar nicht mehr systema-
tisch erfasst, weil viele Eltern
diese nichtmehr angeben, auch
wenn sie nicht konfessionslos
sind.» Der genannte Paragraf
habedeshalbheute«keineprak-
tische Bedeutung mehr». Die
Abmeldepraxis fusse stattdes-
sen auf «schulorganisatori-
schenGründen».

Mehr als dieHälfte ist
konfessionslos
Wasdas konkret bedeutet, ist in
einem Antwortschreiben an
den Beschwerdeführer festge-
halten, das der bz vorliegt. «Da
es weniger Abmeldungen als
Anmeldungen gibt, wurde die
administrative Vorgehensweise
der Abmeldung gewählt»,
heisst es da. Die Handhabung
seimitdemVorsteherdesErzie-
hungsdepartements so verein-
bart. Anders ausgedrückt: Für
dieSchulen isteseinfacher, jene
Kinder zu erfassen, welche die
Religionsstunden nicht besu-
chen, da diese Gruppe wesent-
lich kleiner ist.

Der Vater bezweifelt dieses Ar-
gument. «In Basel-Stadt gehört
mittlerweile ein sehr grosser
Teil der Bevölkerung – über die
Hälfte, 54,6Prozent –keinerRe-
ligionsgemeinschaft mehr an.»
Und ein weiterer Punkt stört
ihn: «Vor diesem Hintergrund
sind Formulierungen, wonach
Kinder den Religionsunterricht
‹einfach einmal ausprobieren›
sollen, aus meiner Sicht proble-
matisch.» Er bezieht sich dabei
auf ein Angebot der Schule sei-
nes Kindes. Sie schlägt Eltern,
die in der Frage Religionsunter-
richt Ja oderNeinunsicher sind,
vor, ihre Kinder in «Reli»
schnuppern zu lassen.

Wie gross derAnteil derKin-
der ist, welche den Religions-
stundenbeiwohnen, ist nichtbe-
kannt. «Diese Zahlen erheben
wir nicht», schreibt das ED. An-
ders das Religionspädagogische
Zentrum beider Basel, das für
den Religionsunterricht zustän-
dig ist. Laut seinen Zahlen wird
das Angebot von rund 70 Pro-
zent aller Schülerinnen und
Schüler inAnspruchgenommen.

Dass die Römisch-katholische
und die Evangelisch-reformier-
te Kirche die Zahlen überhaupt
erfassen, hat einen einfachen
Grund: Sie bieten den Unter-
richt nicht nur an, sondern fi-
nanzieren ihn auch.

Kirchen leisten jährlich vier
Millionen Franken
In ihremSold standen imSchul-
jahr 2024/2025 insgesamt 62
Religionslehrpersonen an allen
33 Primarschulen in Basel, Rie-
hen und Bettingen. Die Kosten:
Rund vier Millionen Franken
pro Jahr.

Laut dem Vater ist der Aus-
tausch mit der Ombudsstelle
ohneLösunggeblieben, daman
ihm signalisiert habe, dass der
Handlungsspielraum dort eng
begrenzt sei. «Für mich unter-
streicht das zusätzlich, dass die
Thematik auf politischer oder
öffentlicher Ebene geklärt wer-
denmuss.»Aus Sicht des ED ist
der Handlungsdruck gering. Es
teilt mit, Anfragen oder Be-
schwerden zu dieser Thematik
seien selten.

BenjaminWieland

«Die
Religions-
zugehörigkeit
wird gar nicht
mehr systema-
tisch erfasst.»

Medienstelle
Erziehungsdepartement

Am 23. August 2015 stürzten
zwei Maschinen an den Dittin-
ger Flugtagen mitten im Dorf
ab –derbisher schwersteUnfall
an einer Schweizer Flugshow.
Ein Pilot kam ums Leben, ein
zweiter konnte sich per Fall-
schirm retten.

Drei befreundete Piloten
wollten einen Formationsflug
mit Ultraleichtflugzeugen zei-
gen. Der Name des Trios aus
Deutschland: Grasshoppers.
Die drei Flieger zeichneten
weisse Spuren in den Himmel,

als mitten im Formationsflug
einesderFlugzeugeeinanderes
von unten rammte. Die tou-
chierte Maschine fiel senkrecht
vomHimmelundkrachteinDit-
tingen in einenHolzschopf.Der
PilotseinochinderLuftverstor-
ben. Durch das Zünden einer
Rettungsrakete konnte der an-
dereUnfallpilot imGarteneines
Einfamilienhauses landen. Er
kam leicht verletzt davon.

Fast 10 Jahre dauerte es, bis
der Fall aufgearbeitet wurde.
Die Bundesanwaltschaft warf
den beiden überlebenden Pilo-
ten fahrlässige Tötung vor. Die

Strafverfolgungsbehörde hatte
gegen die Piloten Strafbefehle
erlassen.DerSchuldspruchdes
Piloten, der in seinen Kollegen
gekrachtwar,warrechtskräftig.
DerPilot,dernichtdirektinden
Crashinvolviertwar,erhobEin-
sprache.

Parteistellung der
Witwe fehlt
ImApril klärte das Bundesstraf-
gericht die Schuldfrage im Fall
des 64-Jährigen. Das Gericht
sprach den Piloten frei. Nun
wurde die Urteilsschrift publi-
ziert. Eine Parteistellung der

Anna-Lena Lauber Witwe des verunglückten Pilo-
ten fehlt.

Die Bundesanwaltschaft
hatte die Witwe im Strafbefehl
irrtümlich als Privatklägerin
gegen den Angeklagten aufge-
führt.EineausdrücklicheErklä-
rung, sich amStrafverfahren als
Klägerin gegen den 64-Jährigen
zu beteiligen, fehlte jedoch.

Mehrnoch: IndenAktenbe-
finde sich eine E-Mail des ehe-
maligen Rechtsvertreters der
Witwe an die Bundesanwalt-
schaft. Dieser sei zu entneh-
men, dass die Genannte «aus-
drücklich keine Verfolgung des

Angeklagten wünsche» und
dass ihre Ansprüche sich aus-
schliesslich gegen jenen Piloten
richteten, der in die Maschine
ihresMannes krachte.

Der Gutachter führte aus,
dass für die Sicherheit der vor-
geführten Flugfigur zwar alle
drei Piloten verantwortlich ge-
wesen seien. Der Beschuldigte
undderVerunglückte hätten je-
doch keine Sichtmöglichkeit
auf diePositiondesdrittenPilo-
ten gehabt. Mit dem Vorliegen
der Urteilsschrift gilt der Fall
nach zehn Jahren als abge-
schlossen.

Test Das Kantonslabor Basel-
Stadt hat erstmals diverse Kon-
sumentenprodukteaufverbote-
nePer-undpolyfluorierteAlkyl-
verbindungen, kurz Pfas,
untersucht. Die sogenannten
Ewigkeitschemikalien werden
inderNatur kaumabgebaut. Ei-
nige Verbindungen sind verbo-
ten, da sie «Probleme mit der
Fruchtbarkeit, Entwicklungs-
störungen bei Un- und Neuge-
borenen, eine Schwächung des
Immunsystemsundverschiede-
neArtenvonKrebsverursachen
oder begünstigen» können, wie
das Kantonslabor schreibt.

Das Kantonslabor hat zu-
sammen mit den Kantonslabo-
renvonZürichundGenfdiverse
Alltagsprodukte auf verbotene
Pfas untersucht. Dabei haben
sich die Labore auf Textilien,
Produkte zur Imprägnierung
vonTextilien, SkiwachsundLe-
bensmittelbehälter fokussiert.
Insgesamt fanden die Labore
bei 13 von 76 untersuchten Pro-
dukten PFAS-Konzentrationen,
die über den Grenzwerten la-
gen. Besonders häufig wurden
die Untersuchenden beim Ski-
wachsfündig.Achtvon18unter-
suchten Wachssorten enthiel-
ten die verbotenen Substanzen.
Der internationale Skiverband
FIShatzuBeginnderletztenSai-
son den Einsatz von fluorhalti-
gemWachs verboten. Das Kan-
tonslabor geht deshalb davon
aus, dass sich der Einsatz von
fluorhaltigen Skiwachsen auch
bei Amateuren verringern wird.

Der Bundesrat entscheidet
im Herbst 2025 über ein Verbot
der zu den Pfas zählenden Per-
fluorhexansäure. Die Kantons-
labore haben die untersuchten
ProdukteauchaufdieseChemi-
kalieuntersuchtundwurdenda-
bei bei 28 fündig. Hier stechen
die Imprägniermittel, Textilien
und die Lebensmittelverpa-
ckungen hervor.Wegen den an-
stehendenVerbote beabsichtigt
das Kantonslabor, die Tests in
den laufenden Jahren weiterzu-
führen. Da die Untersuchung
aufwendig ist, werde man wie-
der mit anderen Laboren zu-
sammenarbeiten, so das Kan-
tonslabor. (anm)

Riehen Der Gemeinderat von
RiehenrechnetfürdasJahr2026
mit einem Minus von 17,7 Mil-
lionen Franken. Die Ursachen
für das strukturelle Defizit liege
unter anderem im Ausbau von
Leistungen,etwaimBereichder
schulischen Tagesstrukturen,
schreibt die Gemeinde in einer
Mitteilung.AufderanderenSei-
te würden die Steuersenkun-
gen, etwa durch das Basler
Steuerpaket, zu tieferen Ein-
nahmen führen. Der Gemein-
deratzeigtsich inderMitteilung
optimistisch. Zum einen wür-
den die in den letzten 18 Mona-
ten ergriffenen Massnahmen
Wirkung zeigen, und die prog-
nostizierten Defizite verklei-
nern. Zum anderen erachtet er
das defizitäre Budget 2026 als
«tragbar». Das Ziel «eines mit-
telfristig ausgeglichenen Haus-
halts» könne allerdings noch
nicht erreicht werden. (zaz)
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Basel-Stadt, Baselland,
Schwarzbubenland

Basler Primarschulkinder besuchen den Religionsunterricht – ausser die Elternmelden sie ab. Bild: Friso Gentsch/DPA

Kritik an Abmelde-Zwang
Basler Primarschulkinder sind automatisch für denReligionsunterricht angemeldet. Das gehe so nicht, sagt einVater.

Witwe wünschte keine Strafe für den zweiten Piloten
Vor 10 Jahren stürzten zweiMaschinen an denDittinger Flugtagen ab.Mit der Urteilsschrift ist der Fall nun vomTisch.

Pfas in diversen
Produkten

Budget: Defizit von
17,7 Millionen


